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Strafanzeige	nach	Art.	11.1	Schaffung	einer	Gefahr	
Strafanzeige	nach	Art.	12.2	und	13.2	Fahrlässigkeit	
	
	
	
Kreuzlingen,	26.	Mai	2018	
	
Grüezi	wohl	–	Sehr	geehrte	Staatsanwaltschaft	des	Kanton	Schwyz,	
	
Hiermit	erstatte	ich	Strafanzeige	nach	Art.	11.1	wegen	Schaffung	einer	Gefahr		
und	Art.	12.2	und	13.2	wegen	Fahrlässigkeit	gegen	die	nagra	in	Wettingen.	
	
„Eine	80	Meter	Schicht	erfüllt	nicht	die	Mindestanforderungen	für	einen	
einschlusswirksamen	Gebirgsbereich	zur	Lagerung	von	hoch	radioaktiven	
Reststoffen“	-	(DE	plant	mit	1.600	bis	3.000	Metern	Schichtmächtigkeit)	
	
Mit	freundlichen	Grüssen	
Volker	Goebel	
Architekt	/	Dipl.-Ing.	
Endlager-Fachplaner	

Anlagen	:	Beweis																		 	
	


